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 Beschwerde aufgrund verweigerter Ton- und Bildaufnahmen sowie verweigerter 
 Akteneinsicht in schriftliche Aktenstücke 

 Sehr geehrte Damen und Herren, Oberrichterinnen und Oberrichter 
 Sehr geehrte Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber 

 Hiermit beschwere ich, █████████, geb. █████████, Wohnsitz gemäss Kopfzeile, 
 dass mir am 25. Mai 2023 Ton- und Bildaufnahmen während der Akteneinsicht nicht gewährt 
 wurden und dass mir die Staatsanwaltschaft bis heute keine Einsicht in die schriftlichen 
 Akten gewährte. 

 Hinweise 

 Bitte beachten Sie, dass es sich vorliegend um eine von mir selbst als Laien verfasste 
 Beschwerde handelt, dementsprechend ersuche ich um eine wohlwollende Interpretation, 
 wenn ich beispielsweise die falsche Terminologie verwende. Wenngleich mir bewusst ist, 
 dass eine Laienbeschwerde einen erheblichen Mehraufwand für das Gericht darstellt, habe 
 ich sie nach bestem Wissen und Gewissen verfasst und versucht, sie so nachvollziehbar wie 
 möglich zu gestalten und zu gliedern. 

 Umstandshalber sind keine Kosten zu verlangen, denn ich habe das Recht auf ein faires 
 Verfahren (Akteneinsicht < Rechtliches Gehör < Faires Verfahren). Da die 
 Staatsanwaltschaft in der Verfügung vom 12. Mai 2023 sowie in der Stellungnahme vom 01. 
 Juni 2023 zur dazugehörigen Beschwerde vom 17. Mai 2023 nie behauptet hat, mir die Ton- 
 und Bildaufnahmen und/oder schriftlichen Akten zu verweigern und auch nicht auf die 
 entsprechenden Argumentationen in der Beschwerde vom 17. Mai 2023 eingegangen ist, ist 
 Anlass zur Beschwerde gegeben. 

 Die Akten aus anderen (abgeschlossenen und noch geführten) Verfahren sind Bestandteil 
 dieser Beschwerde. Das Obergericht hat in anderen Verfahren die Akten bereits vereinigt. 
 Zum Beispiel wurden unter anderem Aktennotizen in Kopie dem Obergericht übergeben, die 
 für diese Beschwerde relevant sind (unter anderem Argumentationen sowie Sachverhalt). 

 Begründung der Beschwerde 

 Am 25. Mai 2023 fand eine Akteneinsicht statt, in der ich die Videoaufnahmen des 
 Gefängnisses unter enorm schlechten Bedingungen einsehen konnte. 
 Eine Aufnahme der Einsicht selbst wurde mir mit Verweis auf die Verfügung vom 17. Mai 
 2023 untersagt, obwohl in besagter Verfügung kein Verbot von Aufnahmen jedweder Art zu 
 finden war, es wurde lediglich die Erstellung von Kopien verboten. 

 1  /  2 



 Mag es im urheberrechtlichen Sinne - je nach Qualität und Art des dabei erstellten Videos, 
 die vorgängig nicht beurteilbar ist-- zwar einer Vervielfältigung entsprechen, wenn man 
 beispielsweise einen Fernseher filmt, auf dem eine Videodatei abgespielt wird, so ist es 
 technisch gesehen nichtsdestotrotz keine Kopie, da bei der Aufnahme mittels Kamera der 
 visuellen Wiedergabe des Videoinhalts eine neue Videodatei/-aufzeichnung auf einem 
 anderen Speichermedium erschaffen wird. 
 Kopie und Vervielfältigung können somit ausserhalb des Urheberrechts nicht synonym 
 verwendet werden, was zur Folge hat, dass Herr Winter in der Verfügung die Kopie, jedoch. 
 nicht die Vervielfältigung untersagt hat, dementsprechend auch nicht die Aufnahme der 
 Akteneinsicht in Ton und Bild. In seiner Stellungnahme auf meine Beschwerde gegen seine 
 Verfügung ist er auf dieses Vorbringen nicht eingegangen. Auf meine Rüge (E-Mail) 
 diesbezüglich vom 02. Juni 2023 hat stellvertretend Martin Bürgisser geantwortet und ist 
 ebenfalls nicht hierauf eingegangen. Auf meine Aufforderung, die Verfügung dahingehend zu 
 korrigieren, wurde erwartungsgemäss nicht geantwortet. Aufgrund der begrenzten 
 Beschwerdefrist bleibt mir keine andere Möglichkeit als nach mehreren erfolglosen Rügen 
 nun zu beschweren, dass mir Bild-und Tonaufnahmen in der Akteneinsicht vom 25. Mai 
 2023 verweigert wurden. 

 Es wurden mir ebenfalls keine schriftlichen Akten zur Verfügung gestellt. 

 Ich beantrage hiermit 

 1.  Die Staatsanwaltschaft sei anzuweisen, mir eine Akteneinsicht zu gewähren und sie 
 mich in Bild und Ton aufnehmen zu lassen. 

 2.  Die Staatsanwaltschaft sei anzuweisen, mir eine Akteneinsicht in die schriftlichen 
 Aktenstücke zu gewähren. 

 3.  Die Kosten seien der Gegenpartei aufzuerlegen. 

 Ich bedanke mich für eine wohlwollende Prüfung und verbleibe 
 Mit vorzüglicher Hochachtung 

 █████████ 

 Beilagen:  Alle Beilagen befinden sich bereits beim  Empfänger. Der Empfänger hat bereits festgehalten, die 
 Akten von anderen Verfahren beziehen zu können, indem Akten aus anderen Verfahren beigezogen wurden. Die 
 Beilagen sind Bestandteil des vorliegenden Schreiben. Bitte melden Sie sich innert nützlicher Frist, falls Sie 
 weitere Unterlagen benötigen sollten 

 -  Rüge vom 02. Juni 2023 
 -  Antwort zur Rüge vom 03. Juni 2023 
 -  Schreiben vom 05. Juni 2023 
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